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COVID-19-Präventionskonzept gem. §10b 

Ferienpass 2020 
 

 

Organisation/Verein: 
Stadtgemeinde Laakirchen, Jugend- und Familienreferat 

 

Bezeichnung der Veranstaltung bzw. Aktivität und Durchführungszeitraum: 
Sommerferienpass 2020 

Einzelne Veranstaltungen verteilt in den Sommerferien von Mo., 13. Juli bis So., 13. September 2020. 
 

 für Laakirchner Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren 

 Kinder, die eine Laakirchner Schule besuchen 

 Kinder, deren Eltern in Laakirchen arbeiten 

 

Ansprechpartner für das Präventionskonzept (Name, Adresse, Tel., E-Mail): 
Stadtgemeinde Laakirchen, Jugend- und Familienreferat 

Michaela Windischbauer 

Rathausplatz 1 

4663 Laakirchen 

windischbauer@laakirchen.ooe.gv.at 

07613/8644-312 
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1. Maßnahmen zur Schulung der Betreuerinnen und Betreuer 

Neben der Einhaltung der geltenden ArbeitnehmerInnen-Schutzbestimmungen werden alle 

MitarbeiterInnen einzeln in die speziellen COVID-19 Hygiene- und Sicherheitsvorgaben eingewiesen. 

Die Einschulung der BetreuerInnen erfolgt einzeln, da sie bei unterschiedlichen Kursen, Ausflügen, 

Aktivitäten oder Workshops die Betreuung der Kinder übernehmen. Sie sind angehalten, auf die 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen streng zu achten und das Thema COVID-19 altersadäquat bei den 

Kindern zu thematisieren und zu erklären, warum ein bestimmtes Verhalten für alle notwendig ist. 

Besprochene Inhalte bei der Schulung der BetreuerInnen des Ferienpasses 2020: 
a. Allgemeine/Grundsätzliche Regeln: 

Alle Kinder und Betreuer müssen sich gesund fühlen, keine Krankheitsanzeichen oder gar 

Fieber haben – Kinder mit Krankheitssymthomen (Fieber, trockenem Husten, Müdigkeit 

etc.) müssen abgewiesen werden! 

Zur Unterstützung wird bei Ankunft am Kurs-, Ausflug-, oder Workshop-Ort von den Kindern 

ein Gesundheitsfragebogen beantwortet. Sollte eine der Fragen mit JA beantwortet werden, 

muss das betroffene Kind abgewiesen werden! Das bedeutet, dass u.a. Kinder, welche in den 

letzten 14 Tagen vor dem jeweiligen Kurs, Ausflug oder Workshop in einem anderen Land 

außer denen unter Punkt 6 aufgelisteten Ländern waren, nicht an dem jeweiligen Kurs, 

Ausflug oder Workshop teilnehmen dürfen! 

 

Es dürfen ausnahmslos NUR Kinder, die für den jeweiligen Kurs/Ausflug/Workshop lt. Liste 

angemeldet sind, bei der jeweiligen Veranstaltung mitmachen! 

Bei der Anmeldung wurden die Eltern bereits darauf hingewiesen, dass Kinder mit akuten 

Infektionen nicht teilnehmen dürfen. 

 

b. ABSTANDSREGELN 

Mindestabstand von 1 m zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, soll 

auch weiterhin wenn möglich eingehalten werden. 

Sitzordnung schon vorab so gestalten, dass der Mindestabstand von 1 m eingehalten wird. 

Die Kinder sollen auf den fix zugewiesenen Plätzen bleiben. 

Beim Eintreffen und Verlassen des Kursortes „Stau“ vermeiden! (Abstand!) 

 

c. Hygienemaßnahmen 

Hände waschen nach Betreten des Kursortes und bei Bedarf (Niesen, Husten, vor Einnahme 

der Jause, etc.) für mindestens 30 Sekunden 

Möglichkeit der Händedesinfektion schaffen 

Auf Atemhygiene achten! Husten oder Niesen in Ellenbeuge oder Papiertaschentuch 

(Taschentuch sofort entsorgen) 

Singen und Schreien sollen vermieden werden! 

Nur eigene Trinkflasche verwenden und keine Weitergabe von Jausen etc.! 

Mind. 1x pro Stunde gehört der Workshop- oder Kursraum für mindestens 10 Minuten 

gelüftet! (Querlüften) 

 

d. Checkliste im Verdachtsfall (Siehe Punkt 4) 
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2. Spezifische Hygienemaßnahmen 

 Nach Betreten des Kursortes bzw. Tätigkeitsort wird von den BetreuerInnen darauf geachtet, 

dass die Kinder die aufgestellten Händedesinfektionsmittelspender verwenden. 

 

 Die Kinder werden von den BetreuerInnen zu regelmäßigem gründlichem Händewaschen für 

mindestens 30 Sekunden mit warmem Wasser und Seife angehalten. Bei Bedarf (z.B. Niesen) 

und vor der Einnahme von Mahlzeiten wird besonders auf die Handhygiene geachtet. 

 

 Oberflächen wie Tür- und Haltegriffe, Lichtschalter etc. werden vor, nach Bedarf während 

und nach dem Workshop mit einem Desinfektionsmittel feucht abgewischt. 

 

 Sämtliche glatten Oberflächen, inklusive Tische, Bastelsachen, Schreibwaren etc. werden vor, 

nach und bei Bedarf bzw. Weitergabe innerhalb der Gruppe, während des Workshops mit 

Flächendesinfektionsmittel abgewischt. 

 

 Die Workshop- und Kursräumlichkeiten werden regelmäßig (zumindest jede Stunde) gelüftet. 

 

 Die Mülleimer werden vor und nach dem Workshop entleert 

 

 Die sanitären Einrichtungen werden täglich gereinigt und desinfiziert. Seife und 

Papierhandtücher werden in ausreichender Menge bereitgestellt. 

 

3. Organisatorische Maßnahmen 
Folgende Kurse/Aktivitäten/Workshops finden im Rahmen vom Ferienpass 2020 statt: 
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NR. Veranstaltungsübersicht Datum Uhrzeit Alter 

2 Reiten für Kids - Termin 1 14.07.2020 16:15 – 18:45 6 J. 

3 Reiten für Kids - Termin 2 15.07.2020 16:15 – 18:45 6 J. 

4 Reiten für Kids - Termin 3 21.07.2020 16:15 – 18:45 6 J. 

5 Reiten für Kids - Termin 4 22.07.2020 16:15 – 18:45 6 J. 

6 Reiten für Kids - Termin 5 28.07.2020 16:15 – 18:45 6 J. 

7 Reiten für Kids - Termin 6 29.07.2020 16:15 – 18:45 6 J. 

8 OBRA-Kinderland Termin 1 15.07.2020 10:00 – 16:45 6 J. 

9 OBRA-Kinderland Termin 2 19.08.2020 10:00 – 16:45 6 J. 

10 Papierbilder basteln – Termin 1 16.07.2020 09:00 – 11:30 6 J. 

11 Papierbilder basteln – Termin 2 23.07.2020 09:00 – 11:30 6 J. 

12 Naturkosmetikkurs Termin 1 20.07.2020 10:00 – 12:00 8 J. 

13 Naturkosmetikkurs Termin 2 20.07.2020 13:00 – 15:00 8 J. 

14 Der Mensch und das Moor – Termin 1 20.07.2020 14:00 – 16:30 8 J. 

15 Der Mensch und das Moor – Termin 2 27.07.2020 14:00 – 16:30 8 J. 

16 Der Mensch und das Moor – Termin 3 10.08.2020 14:00 – 16:30 8 J. 

17 Der Mensch und das Moor – Termin 4 24.08.2020 14:00 – 16:30 8 J. 

18 Töpfern für Freaks Termin 1 21.07.2020 09:30 – 12:00 8 J. 

19 Töpfern für Freaks Termin 2 21.07.2020 14:30 – 17:00 8 J. 

20 Töpfern für Freaks Termin 3 22.07.2020 09:30 – 12:00 8 J. 

21 Töpfern für Freaks Termin 4 22.07.2020 14:30 – 17:30 8 J. 

22 Fossilien sammeln mit dem Geologen 23.07.2020 08:30 – 16:15 6 J. 

23 Mit dem Tierpfleger unterwegs „Junior Ranger“ 24.07.2020 09:15 – 12:45 8 J. 

24 Mit dem Tierpfleger unterwegs „Junior Ranger“ 07.08.2020 09:15 – 12:45 8 J. 

25 Pizza backen 28.07.2020 08:30 – 12:00 6 J. 

26 Pizza backen 28.07.2020 13:00 – 16:30 6 J. 

27 Pizza backen 29.07.2020 08:30 – 12:00 6 J. 

28 Pizza backen 29.07.2020 13:00 – 16:30 6 J. 

29 Pizza backen 30.07.2020 08:30 – 12:00 6 J. 

30 Action-Tag am Grünberg 30.07.2020 09:00 – 15:45 8 J. 

31 Origami-Workshop - Termin 1 05.08.2020 09:00 – 12:00 8 J. 

32 Origami-Workshop - Termin 2 12.08.2020 09:00 – 12:00 8 J. 

33 Leichtathletik-Schnuppertraining 05.08.2020 10:00 – 12:00 6 J. 

34 Zauberworkshop Termin 1 06.08.2020 09:00 – 11:30 8 J. 

35 Zauberworkshop Termin 2 06.08.2020 13:00 – 15:30 8 J. 

36 Begegnung mit Hunden 
Besuch bei der Traunstoana Hundeschule 

08.08.2020 09:00 – 10:30 6 J. 

37 Begegnung mit Hunden 
Besuch bei der Traunstoana Hundeschule 

08.08.2020 10:45 – 12:15 6 J. 

38 Kletterspaß im Hochseilgarten 11.08.2020 09:00 – 13:30 10 J. 

39 Bogenschießen 14.08.2020 17:00 – 19:00 10 J. 

40 Cheerleader Kids Dance – Bibi &Tina 17.08.2020 16:00 – 17:00 6 J. 

41 Cheerleader Kids Dance – Hip Hop 17.08.2020 17:10 – 18:10 6 J. 

42 Kraftwerksbesuch mit dem Bürgermeister 18.08.2020 08:50 – 11:00 10 J. 

43 Kraftwerksbesuch mit dem Bürgermeister 25.08.2020 08:50 – 11:00 10 J. 

44 Gruselnacht im Museum 25.08.2020 20:00 – 21:15 6 J. 

45 Gruselnacht im Museum 26.08.2020 20:00 – 21:15 6 J. 

46 Malworkshop – Termin 1 26.08.2020 08:30 – 12:30 6 J. 

47 Malworkshop – Termin 2 26.08.2020 13:30 – 17:15 6 J. 

48 Malworkshop – Termin 3 27.08.2020 08:30 – 12:30 6 J. 

49 Malworkshop – Termin 4 27.08.2020 13:30 – 17:15 6 J. 
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 Alle Kinder und Betreuer müssen sich gesund fühlen, keine Krankheitsanzeichen oder gar 

Fieber haben – Kinder mit Krankheitssymptomen (Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, etc.) 

müssen abgewiesen werden!  

Zur Unterstützung wird bei Ankunft am Kurs-, Ausflug-, oder Workshop-Ort von den Kindern 

ein Gesundheitsfragebogen beantwortet. Sollte eine der Fragen mit JA beantwortet werden, 

muss das betroffene Kind abgewiesen werden! Das bedeutet, dass u.a. Kinder welche in den 

letzten 14 Tagen vor dem jeweiligen Kurs, Ausflug oder Workshop in einem anderen Land 

außer denen unter Punkt 6 aufgelisteten Ländern waren, nicht an dem jeweiligen Kurs, 

Ausflug oder Workshop teilnehmen dürfen! 

Es dürfen ausnahmslos NUR Kinder, die für die jeweilige Tätigkeit/Workshop lt. Liste 

angemeldet sind, bei der jeweiligen Veranstaltung mitmachen! Bei der Anmeldung werden die 

Eltern bereits darauf hingewiesen, dass Kinder mit akuten Infektionen nicht teilnehmen 

dürfen. 

 

 Bei den Workshops ist mit einer maximalen Teilnehmerzahl von höchstens 20 Kindern die 

Teilnehmergruppe auf eine einzige Kleingruppe reduziert (damit kann innerhalb der Gruppe 

grundsätzlich der Mindestabstand von einem Meter entfallen). Es besteht daher keine Gefahr 

der Durchmischung von mehreren Kleingruppen (Personen, die zur Durchführung erforderlich 

sind, nicht eingerechnet). Bei Ausflügen wird diese Kleingruppe zusätzlich in kleinere 

Untergruppen zB 2 x 10 oder 3 x 6 Kinder aufgeteilt; 

 

 Grundsätzlich gilt bei den Kursen, Ausflügen & Workshops, dass dennoch, wenn möglich der 

Mindestabstand von 1 Meter auch innerhalb der Kleingruppe eingehalten wird. Die Kinder 

werden bei den Kursen auf einen fixen Sitzplatz zugewiesen, die einzelnen Sitzplätze werden 

so aufgestellt, dass die Teilnehmer auf ihrem Platz den Mindestabstand von 1 Meter 

einhalten.  

 

 Es wird bei den Kursen & Workshops die maximale Kapazität der Räumlichkeiten bzw. des 

Outdoor-Geländes genutzt. Diese ist so groß, dass der Mindestabstand von einem Meter 

auch bei Tischen für eine Kleingruppe mit max. 20 Jugendlichen eingehalten werden kann. 

Alle Räumlichkeiten können gelüftet werden. 

 

 Wie in der oben angeführten Auflistung der Veranstaltungen/Kurse/Workshops ersichtlich, 

werden die Kurse, wenn möglich im Freien organisiert. 

 

 Wenn die TeilnehmerInnen im Rahmen des Workshops den Workshop-Raum verlassen, 

halten sie den vorgeschriebenen Mindestabstand zu denen, die nicht zur Kleingruppe 

50 JUMICAR 31.08.2020 10:40 – 13:20 8 J. 

51 Trommelworkshop für Anfänger 02.09.2020 10:00 – 12:00 6 J. 

52 Trommelworkshop für Fortgeschrittene  02.09.2020 13:00 – 15:00 8 J. 

 SUMMERSCHOOL Termin 1 31.08 – 04.09. ganztägig 7 J. 

 SUMMERSCHOOL Termin 2 07.09 – 11.09. ganztägig 7 J. 
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gehören, ein. Bei einem Toilettenbesuch wird das Kind zur Sanitäranlage begleitet damit 

Kontakt zu anderen Personen vermieden werden kann und der/die BetreuerIn die Kontrolle 

hat, dass die Hygieneregeln eingehalten wurden. 

 

 Beim Eintreffen bzw. Verlassen des Kursortes wird auf eine Vermeidung von „Stauzonen“ 

und Gruppenbildung geachtet. 

 

 Die Kinder werden aufgefordert, eine eigene Trinkflasche mitzunehmen, wodurch das 

Vertauschen der Trinkgläser vermieden werden kann. Dieser Hinweis wird auch auf der 

Homepage www.laakirchen.at kommuniziert. 

 

 Bei den angeführten Kursen/Workshops haben die Teilnehmer eigene, nur von der 

Kleingruppe genutzte Sanitäranlagen. 

 

 Es gilt bei Betreten von öffentlichen Gebäuden MUND-NASEN-SCHUTZ-PFLICHT 

(zB.: Rathaus, NMS Nord,…) 

 

4. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion 
 

1. Die Person sofort separieren (eigener Raum, Outdoor-Platz entfernt von anderen 
Teilnehmern). Zur Risikominimierung darf bis zum Eintreffen des Gesundheitspersonals 
niemand den Kursort verlassen bzw. ist hier den ersten, telefonischen Anweisungen der 
Gesundheitsbehörde (BH, Amtsarzt/Amtsärztin) Folge zu leisten 

2. Verständigung der Verantwortlichen der Abteilung für Kultur&Generationen 

3. Dann werden die Eltern/Erziehungsberechtigten verständigt; 

4. Gesundheitsberatung 1450 wird von der Stadtgemeinde Laakirchen angerufen 
Der/die BetreuerIn wird von der SGL verständigt, welchen Vorgaben Folge zu leisten ist. 

5. Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden verfügt. 
Auch Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörden. Diese verfügen auch, welche Personen zur weiteren Abklärung 
am Kursort bleiben müssen. 

6. Dokumentation der Kontaktpersonen (Teilnehmerliste) und Art des Kontaktes; 
Foto im Bus – wer ist an welchem Platz gesessen; 
Gruppeneinteilung – wer ist in welcher Gruppe (OBRA Kinderland, Fossilien sammeln),….; 

7. Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen entsprechend 
der Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde. 

 

 

 

 

 

http://www.laakirchen.at/
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5. Gesundheitsfragebogen 

GESUNDHEITSFRAGEBOGEN – Für die Teilnahme am Ferienpass 2020 
 

 JA NEIN 
1. Hatten Sie oder ihr Kind Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem 

bestätigten COVID-19-Fall? 
☐ ☐ 

   
2. Waren Sie und/oder ihr Kind in den letzten 14 Tagen in einem anderen Land als: 

Österreich, Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, San Marino, Schweiz, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan, Zypern? 

☐ ☐ 

   
3. Hat ihr Kind Husten oder einen Atemwegsinfekt? (Bronchitis, grippaler Infekt, 

etc.) 
☐ ☐ 

   
4. Leidet ihr Kind an Kurzatmigkeit/Atemnot oder bekommen Sie allgemein 

schlechter Luft? 
☐ ☐ 

   
5. Leidet ihr Kind an einem plötzlichen Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes? ☐ ☐ 

   
6. Hat ihr Kind Halsschmerzen? ☐ ☐ 

   
7. Hat ihr Kind Fieber? (mehr als 37,4°) ☐ ☐ 

 

6. Staatenliste 

Andorra Italien San Marino 
Belgien Kroatien Schweiz 
Dänemark Lettland Slowakei 
Deutschland Litauen Slowenien 
Estland Luxemburg Spanien 
Finnland Malta Tschechische Republik 
Frankreich Monaco Ungarn 
Griechenland Niederlande Vatikan 
Irland Norwegen Zypern 
Island Polen  

Das ist die Staatenliste lt. Anhang A der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich in Zusammenhang mit der 

Eindämmung von SARS CoV-2 StF: BGBl. II Nr. 263/2020 inkl. Änderungen BGBl. II Nr. 269/2020, 

283/2020, 286/2020, 298/2020, 316/2020. 

 


